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Politische Gemeinde 
 

Erinnerung 
Grüngutabfuhr / Sperrgutsammlung: 
Änderungen per 1. Januar 2025 
 

Ab Januar 2025 sind Gartensäcke mit und ohne einge-
baute Spirale nicht mehr erlaubt. 
 

Neu ab Januar 2025 ist es möglich, Sperrgut bei jeder 
Kehrichtsammlung mitzugeben. Das Sperrgut muss 
mit entsprechenden Gebührenmarken versehen wer-
den. Sperrgut ohne Gebührenmarken wird nicht mit-
genommen.  

 
Gemeindeverwaltung 
Öffnungszeiten zwischen 
Weihnachten und Neujahr 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt von Freitag, 20.  
Dezember 2024, ab 11:30 Uhr bis und mit Freitag,  
3. Januar 2025, geschlossen. Ab Montag, 6. Januar 2025 
sind wir gerne wieder für Sie da. Bei einem dringenden  
Zivilstandsfall gibt Ihnen der Telefonbeantworter  
(Telefon 052 647 01 01) Auskunft. 

 
Zivilstandsnachrichten 
 

Todesfall vom 5. Dezember 2024 in Hallau: Stieger 
Holger, geboren am 23. Dezember 1975, wohnhaft  
gewesen in Flurlingen. 

 
Feuerpolizei 
Neuregelung per 1. Januar 2025 
 

Stefan Distel hat nach mehrjähriger Tätigkeit als Feu-
erpolizist der Gemeinde Flurlingen seinen Rücktritt 
per 31. Dezember 2024 bekanntgegeben. 
 

Der Gemeinderat hat den Bereich Feuerpolizei der 
INGESA AG, Andelfingen, übertragen, welche bereits 
für den Bereich Baupolizei (Beratung und Kontrolle) 
zuständig ist. Als Feuerpolizist amtet ab 1. Januar 2025 
Leo Rolli. 
 

Der Gemeinderat und die Verwaltung danken Stefan 
Distel für die sehr gute Zusammenarbeit und wertvolle 
Arbeit. 

Neufestsetzung 
des Plans der kantonalen und 
regionalen Nutzungszonen / 
Festsetzung statische Waldgrenzen – 
öffentliche Auflage und Anhörung 
gemäss §§ 7 Abs. 2 & 13 Abs. 3 PBG 
 

Die Baudirektion Kanton Zürich hat am 10. Dezember 
2024 verfügt: 
 

1. Der Entwurf für die Festsetzung der kantonalen 
und regionalen Nutzungszonen sowie der stati-
schen Waldgrenzen gemäss Art. 10 Abs. 2 lit. b und 
13 Abs. 1 Waldgesetz (WaG) in der Gemeinde Flur-
lingen wird vom 20. Dezember 2024 bis 4. März 
2025 öffentlich aufgelegt. In der gleichen Zeit findet 
die Anhörung der nach- und nebengeordneten Pla-
nungsträger statt. 

 

2. Die Auflage erfolgt über die gesamte Frist während 
der Bürozeiten bei der Gemeinde Flurlingen, 
Dorfstrasse 36, 8247 Flurlingen, sowie beim Amt 
für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 
8090 Zürich. Zudem sind die neuen Waldgrenzen 
sowie die kantonalen und regionalen Nutzungszo-
nen während der Auflagefrist im Kataster der öf-
fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen 
(ÖREB-Kataster) als projektierte Linien und Flä-
chen einsehbar (siehe kantonaler GIS-Browser: 
https://maps.zh.ch/s/bbaqwwai).  

 

3. Während der Auflagefrist kann jede Person zur Vor-
lage Einwendungen erheben. Die Einwendungen 
haben einen Antrag und dessen Begründung zu 
enthalten. Sie sind schriftlich im Doppel bis zum  
4. März 2025 (Datum des Poststempels) dem Amt 
für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 
8090 Zürich, einzureichen. 

 

4. Bei Fragen zur statischen Waldgrenze gibt das  
Amt für Landschaft und Natur (Abteilung  
Wald, Andreas Weber, 043 259 29 75, andre-
as.weber@bd.zh.ch) und bei Fragen zu den kanto-
nalen und regionalen Nutzungszonen sowie zum 
Verfahren das Amt für Raumentwicklung (Abteilung 
Raumplanung, Annette Spörri, 043 259 41 99,  
annette.spoerri@bd.zh.ch) Auskunft. 
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Feuerungskontrolle 
Neuregelung per 1. Januar 2025 
 

Die lufthygienischen und energetischen Anforderun-
gen an Feuerungsanlagen wurden im Laufe der Jahre 
immer komplexer und anspruchsvoller. Um den wach-
senden Anforderungen an die Kontrollorgane gerecht 
zu werden, entstand die eidgenössisch anerkannte 
Berufsprüfung für Feuerungskontrolleure-/innen. 
 

Stefan Distel hat nach mehrjähriger Tätigkeit als Feu-
erungskontrolleur der Gemeinde Flurlingen seinen 
Rücktritt per 31. Dezember 2024 bekanntgegeben. Da 
nach wie vor ein grosser Teil der Liegenschaften mit 
fossilen Brennstoffen beheizt werden und dabei eine 
amtliche Rauchgasmessung unumgänglich ist, wurde 
zusammen mit der Gemeinde Feuerthalen, die eben-
falls durch den scheidenden Feuerungskontrolleur 
betreut wurde, nach einer Nachfolgelösung gesucht. 
Mit Unterstützung der Fachstelle des Kantons (A-
WEL), konnte nun eine geeignete Nachfolgerin gefun-
den werden. Die amtliche Feuerungskontrolle in der 
Gemeinde Flurlingen wird an Frau Patrizia Alther, 
Diessenhofen, per 1. Januar 2025 übertragen. 
 

Der Gemeinderat und die Verwaltung danken Stefan 
Distel für die sehr gute Zusammenarbeit und wertvolle 
Arbeit. 

 

 

 
 

 
Sekundarschule Kreis Uhwiesen 
Beschlüsse Gemeindeversammlung 

vom 9. Dezember 2024 
 

Die von 18 stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger 
besuchte Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2024 
hat folgende Traktanden behandelt: 
 

1. Genehmigung Budget und Festsetzung  
Steuerfuss 2025 
Das Stimmvolk genehmigt an der Schulgemeinde-
versammlung der Sekundarschule Kreis Uhwiesen 
das Budget 2025 und somit auch den Steuerfuss von 
22%. 
 

2. Beantwortung allfälliger Anfragen gemäss 
§ 17 Gemeindegesetz 

 Es liegen keine Anfragen vor. 
 

Die Akten liegen nach Erscheinen der Beschlüsse in 
der Gemeindeverwaltung Laufen-Uhwiesen während 
30 Tagen zu den ordentlichen Bürozeiten oder auf 
unserer Homepage unter «Downloads» zur Einsicht 
auf. 
 
 

Rechtsmittelbelehrung: 
 

Gegen die Beschlüsse der Sekundarschule Kreis Uhwie-
sen kann, ab der Veröffentlichung im Gemeindeanzeiger 
Laufen-Uhwiesen, beim Bezirksrat Andelfingen Ein-
spruch erhoben werden. 
 

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politi-
schen Rechte innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in 
Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c i.V.m. § 21a und 
§ 22 Abs. 1 VRG) 

 

- und im Übrigen wegen Rechtsverletzungen, unrichti-
ger oder ungenügender Feststellung des Sachverhal-
tes sowie Unangemessenheit der angefochtenen  
Anordnungen innert 30 Tagen schriftlich Rekurs  
erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. a i.V.m. § 19b Abs. 2 
lit. c sowie § 20 Abs. 1 und § 22 Abs. 1 VRG). 

 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be-
gründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, 
soweit möglich, beizulegen. 
 

Der Rekurs gegen die Verletzung von Verfahrensvor-
schriften in der Gemeindeversammlung setzt voraus, 
dass diese in der Versammlung von irgendeiner stimm-
berechtigten Person gerügt worden ist (§ 21a Abs. 2 
VRG). 

Sekundarschulpflege Uhwiesen 

  

 
 

Bauausschreibung 
Bauprojekt: Schiltlistrasse (4/6) 
 

Bauherrschaft: Urs und Angelika Reutimann, Schilt-
listrasse 6, 8247 Flurlingen / Projektverfasser: Netz-
hammer Architektur GmbH, Rheingoldstrasse 7, 
8200 Schaffhausen / Projekt: Neubau mit zwei Woh-
nungen und Einstellhalle, Grundstück Kat. 1787, 
Schiltlistrasse, Wohnzone 1.2 
 

Ort der Planauflage 
 

Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 36, Flurlingen 
 

Rechtliche Hinweise 
 

Die Pläne liegen während der Auflagefrist auf. Erfolgt 
die Ausschreibung in mehreren Publikationsorganen, 
so gilt das Datum der letzten Ausschreibung.  
 

Während der Planauflage können Baurechtsent-
scheide schriftlich bei der Baubehörde eingefordert 
werden. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist 
stellt, hat das Rekursrecht verwirkt. Für die Zustel-
lung baurechtlicher Entscheide kann eine Kanzleige-
bühr erhoben werden. Publikation gemäss §§ 6 und 
314 Planungs- und Baugesetz (PBG). 
 

Frist: 20 Tage / Ablauf der Frist: 09.01.2025 
 

Bauamt Flurlingen 
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Samstag, 21. Dezember 2024 
 Rheinweihnacht / ab 16.00 Uhr / Rheintalsaal 
 

Sonntag, 22. Dezember 2024 
 Gottesdienst zum 4. Advent / 09.30 Uhr / ref. Kirche 

Laufen 
 

Dienstag, 24. Dezember 2024 
 Christnachtfeier / 22.30 Uhr / ref. Kirche Laufen 
 

Mittwoch, 25. Dezember 2024 
 Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl / 10.00 Uhr  

ref. Kirche Laufen 
 

Sonntag, 5. Januar 2025 
 Gottesdienst gemeinsam mit Feuerthalen / 09.30 

Uhr / ref. Kirche Laufen 

 

 
  

 
 

 
 Mo  19.00 - 20.00 h  
 Mi  13.30 - 14.30 h 
 Sa  10.00 - 11.00 h 
 

Bibli-Kafi  
 
 

Wir freuen uns, Ihnen am morgigen Samstag, 
dem 21. Dezember, zwischen 10.00 und 11.00h 

in der Bibliothek einen Kaffee offerieren zu 
dürfen, während Sie und Ihre Kinder stöbern, 

Bücher aussuchen, ein Spiel spielen oder 
einfach die Gesellschaft vor Ort geniessen. 

 

Ihnen allen wünschen wir schöne und 
besinnliche Weihnachtstage. Ab dem 

6. Januar 2025 sind wir wieder für Sie da. 
 
 
 
 
 

Am Hilari-Samstag, dem 18. Januar 2025, bleibt die  
Bibliothek geschlossen. 

 

Das Bibliotheks-Team 

 

 
 
Ihre Gemeinde-Spitex für 
Pflege- und Betreuung zu Hause 
Flurlingen Dachsen Uhwiesen 
 
 

Fusspflege 
für Seniorinnen und Senioren 
 

Freitag, 31. Januar 2025, ab 13.30 Uhr, 
im «Stübli», Dorfstr. 39, Flurlingen 
 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine 
Anmeldung bis am Mittwoch der entsprechenden 
Woche bei Sylvia Baur, Tel. 052 659 47 76 
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er Club Flurlingen 
          gegründet 1976 
 

 
 

11er Club 4te Rheinweihnacht 

Samstag, 21.12.2024  
 
 

Der 11er Club lädt die Flurlingerinnen & Flurlinger 

zu seiner 4ten Rheinweihnacht ein. Wir freuen 

uns, mit Euch das Jahr bei gemütlichem 

Zusammensein ausklingen zu lassen und über 

dies und das zu Plaudern. 
 

Wo:  Rheintalsaal & überdachte Terras-

se bei jeder Witterung 
 

Wann:  Samstag, 21. Dezember 2024 

ab 16:00 Uhr bis Polizeistunde! 
 

Was: Wir haben weissen Glühwein im  

Angebot (CHF 5.00) Wer will/kann, 

darf den eigenen Glühweinbecher 

mitbringen! 

 Bier, Wein und Mineral sind auch 

im Sortiment.  

 Es gilt - äs hät solangs hät! 
 

Suppe:  Wir kochen eine leckere 5 Frankä 

Suppe - äs hät solangs hät! 

 Wir können nur Bargeld annehmen 

KEIN Twint oder EC oder so! 
 

Feuerschalen: Es stehen am Rhein unten Feuer-

schalen bereit, um sichaufzuwär-

men oder zu grillieren 🔥🥩. 
 

Essen: Jeder der will, darf seine eigens 

Mitgebrachtes grillieren –  

Grillmöglichkeiten sind vorhanden. 
 

Carcajou: Das Carcajou betreibt gleichzeitig 

die Fonduegondeln. Wer will und 

noch einen Platz reservieren kann, 

darf sich auch dort Verpflegen.  
 

Die Veranstaltung ist öffentlich und Eintrittsfrei.   
 

Die Toiletten des Rheintalsaales sind zugänglich. 

 

 

E luschtigi Gschicht, en Vers oder äs Gedicht –
Wäm das alles söll nütze? Dänk dä Hilarisprüze! 

 

***   Dänked dra – scho bald isch  
Redaktionsschluss   *** 

 

Aaschrift: 
Hilarisprüze Gründestross 8 

 

oder hilarisprueze@gmx.ch 
 

All Iigäng werded vertraulich behandlet 

 

Mir wünsched Eu prickelndi und entspannti 
Festtäg und en guete Rutsch is 2025 ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eui Hilarisprüze 
 

Redaktionsschluss: 31.12.2024!! 
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